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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet sie aus ihrer Sicht die im Hinblick auf die Planung und Zulassung
von Windenergieanlagen innerhalb des Naturparks geplante Änderung der Na-
turparkverordnung des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald?

2. Welche praktischen Auswirkungen erwartet sie im Falle der geplanten Ände-
rung für Windenergievorhaben im Naturpark, insbesondere mit Blick auf die
Dauer der Zulassungsverfahren?

3. Inwieweit ist die geplante Änderung mit dem Schutzzweck des Naturparks
Schwäbisch-Fränkischer Wald, insbesondere im Sinne von § 3 Absatz 1 Ziffer 1
und Ziffer 3 der Naturparkverordnung, vereinbar?

4. In welcher Weise soll künftig bei Windenergievorhaben die Berücksichtigung
der Belange des Landschaftsbilds, der naturnahen Erholung und des Fremden-
verkehrs im Sinne der Naturparkverordnung gewährleistet werden?
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 13. Juli 2015 Nr. Z - (62)0141.5/545 F beantwortet das Minis -
terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem Ministerium für
Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie bewertet sie aus ihrer Sicht die im Hinblick auf die Planung und Zulassung
von Windenergieanlagen innerhalb des Naturparks geplante Änderung der Na-
turparkverordnung des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald?

2. Welche praktischen Auswirkungen erwartet sie im Falle der geplanten Ände-
rung für Windenergievorhaben im Naturpark, insbesondere mit Blick auf die
Dauer der Zulassungsverfahren?

Zu 1. und 2.:

In der Naturparkverordnung „Schwäbisch-Fränkischer Wald“ werden bereits Ge-
biete und Flächen benannt, die – z. B. aufgrund eines Bebauungsplans oder der
Lage im Innenbereich – bebaubar oder aufgrund eines Flächennutzungsplans für
die Bebauung vorgesehen sind und für die der Erlaubnisvorbehalt nach § 4 der
Naturparkverordnung nicht gilt. In diesen sogenannten „Erschließungszonen“ be-
dürfen bestimmte Handlungen, wie die Errichtung von baulichen Anlagen, keiner
Erlaubnis durch die jeweils örtlich zuständige Naturschutzbehörde. 

Nach der vom Regierungspräsidium Stuttgart geplanten Änderung der Natur-
parkverordnung sollen ausdrücklich auch Flächen, die in Regionalplänen als
Vorrangflächen für Windenergieanlagen festgelegt oder in Flächennutzungsplä-
nen als Konzentrationszonen für Windenergieanlagen ausgewiesen sind, als Er-
schließungszonen gelten. Eine solche Änderung bewirkt, dass es bei planeri-
schen Ausweisungen von Standorten für Windenergieanlagen nicht mehr erfor-
derlich ist, vorab eine Entscheidung über eine Änderung der Naturparkverord-
nung herbeizuführen oder die Voraussetzungen einer „Planung in die Erlaubnis-
oder Befreiungslage“ festzustellen. Auch eine immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung von Windenergieanlagen bedarf in solchen Erschließungszonen kei-
ner Befreiung oder vorherigen Änderung der Naturparkverordnung.

Die geplante Änderung wird von der Landesregierung begrüßt, weil sie zu einer
Vereinfachung und Beschleunigung des Planungsprozesses bei Windenergieanla-
gen in Erschließungszonen des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald führen
wird. Entsprechende Regelungen bestehen auch in den anderen Naturparkverord-
nungen des Landes.

3. Inwieweit ist die geplante Änderung mit dem Schutzzweck des Naturparks
Schwäbisch-Fränkischer Wald, insbesondere im Sinne von § 3 Absatz 1 Ziffer 1
und Ziffer 3 der Naturparkverordnung, vereinbar?

4. In welcher Weise soll künftig bei Windenergievorhaben die Berücksichtigung
der Belange des Landschaftsbilds, der naturnahen Erholung und des Fremden-
verkehrs im Sinne der Naturparkverordnung gewährleistet werden?

Zu 3. und 4.:

Durch die Einrichtung von Erschließungszonen im Rahmen der Festlegung von
Vorrangflächen oder der Ausweisung von Konzentrationszonen entfallen im Zu-
sammenhang mit der Planung von Windenergieanlagen zwar gesonderte Verfah-
ren zur Änderung der Naturparkverordnung oder die Prüfung der „Planung in die
Erlaubnis- oder Befreiungslage“. 

Die in § 3 Absatz 1 Ziffer 1 und Ziffer 3 der Naturparkverordnung geregelten
Schutzzwecke (insbesondere die Erhaltung der charakteristischen Landschaft und
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die Gewährleistung einer möglichst ruhigen und naturnahen Erholung für die All-
gemeinheit) müssen jedoch bei den Entscheidungen des Planungsträgers über die
Festlegung von Vorrangflächen oder die Ausweisung von Konzentrationszonen
sorgfältig geprüft, gewichtet und mit den für die Windenergieplanung sprechen-
den Belangen wie dem Klimaschutz und dem Aufbau einer nachhaltigen Energie-
versorgung abgewogen werden. Zudem ist es auch Aufgabe eines Naturparks als
großräumiges Gebiet die wirtschaftliche Nutzung und eine nachhaltige Regional-
entwicklung mit dem Naturschutz in Einklang zu bringen und diese nicht von
vornherein auszuschließen.

Ferner wird auch im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren unter-
sucht, ob die naturschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Im Rah-
men der Eingriffsregelung werden die Belange des Landschaftsbildes, des
Flächenverbrauchs, der naturnahen Erholung sowie die sonstigen Belange des Na-
turschutzes geprüft, abgewogen und kompensiert.

Schließlich werden im Rahmen der Planungs- und Genehmigungsverfahren die
Naturschutzbehörden beteiligt, die die Naturschutzbelange im Rahmen ihrer Stel-
lungnahme einbringen. 

In Vertretung

Reimer

Ministerialdirektor
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